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Aktiv Versicherte nach Geschlecht sowie (bis 2022) nach West- und Deutschland 1992 – 2023  

Im Jahr 2023 (Jahresende) waren in Deutschland gut 40 Mio. Menschen in der Gesetzlichen Rentenversicherung aktiv versichert, davon 20,91 

Mio. Männer (52,1 %) und 19,21 Mio. Frauen (47,9 %). Erfasst sind hier die Personen, die am aktuellen Stichtag Beitragszeiten (Pflichtbeiträge 

oder freiwillige Beiträge), Anrechnungszeiten oder geringfügige Beschäftigungszeiten aufweisen.  

Gegenüber 1992 (32,3 Mio.) zeigt sich ein starker Zuwachs der Gesamtzahl der aktiv Versicherten (+ 24,2 %). Die Statistik der Rentenversiche-

rung unterscheidet bis 2022 noch zusätzlich zwischen West- und Ostdeutschland. Im Westen kommt es bei den Männern seit etwa 2005 zu 

einem zunächst leichten, ab 2012 zu einem deutlichen Anstieg der Versichertenzahlen. Noch stärker fällt die Aufwärtsentwicklung bei den Frauen 

in Westdeutschland aus: Wurden 1992 nur 10,2 Mio. weibliche aktiv Versicherte gezählt, so erhöht sich die Zahl bis 2023 auf 16,1 Mio. Das 

entspricht einem Anstieg von 57 %. In den neuen Bundesländern lässt sich demgegenüber für beide Geschlechter ein leichter Rückgang der 

aktiv Versicherten feststellen.  

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Folge der Demografie und der zugleich angestiegenen Beschäftigtenzahlen. Nicht nur die Bevölke-

rung insgesamt und darunter die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter haben sich erhöht (vgl. Abbildung VIII.1), sondern auch die Er-

werbsbeteiligung (vor allem der Frauen und der Älteren) hat zugenommen (vgl. Abbildung IV.16). Hinzu kommt, dass auch geringfügig Beschäf-

tigte sowie Personengruppen, die nicht beschäftigt sind, versicherungspflichtig geworden sind - so u.a. Eltern in der Kindererziehungszeit.  

Der weit überwiegende Teil der aktiv Versicherten (zu 90 %) zählt zu den Pflichtversicherten (vgl. Abbildung VIII.21), ein kleiner Teil ist freiwillig 

versichert. Setzt man die Pflichtversicherten ins Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, so errechnet sich für 2023 eine Versiche-

rungspflichtigenquote von 62,1 % (vgl. Abbildung VIII.101). Außen vor bleiben vor allem Schüler*innen und Studierenden, der Großteil der Selbst-

ständigen, die Beamt*innen, die Älteren, die eine vorgezogene Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente in Anspruch genommen haben, 

sowie jene Frauen, die wegen Care-Verpflichtungen ihre Beschäftigung unterbrochen haben oder bis zum Erreichen der Regelaltersrente keiner 

Beschäftigung mehr nachgehen. Diese Personengruppen zählen zum Großteil zu den rund 18,1 Mio. passiv Versicherten (vgl. weiter unten). 

Zahl und Entwicklung der aktiv Versicherten und damit die Beitragseinnahmen sind von entscheidender Bedeutung für die Finanzlage der Ren-

tenversicherung. Denn in einem umlagefinanzierten System müssen die monatlichen Rentenzahlungen durch die Einnahmen aus den Beiträgen 

gegenfinanziert werden. Hinzu kommen die steuerfinanzierten Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Hält – grob gesprochen – die Zahl der 

Beitragszahler Schritt mit der Zahl der Rentner, dürfte die Finanzlage der Gesetzlichen Rentenversicherung stabil bleiben. Wenn sich indes in 

den nächsten Jahren aus den bekannten demografischen Gründen die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter rückläufig entwickelt, gleichzeitig 

aber die Zahl der Rentner*innen erhöht, kommt es (bei einem gegebenen Leistungsniveau/Rentenniveau) zu Finanzierungsproblemen und zu 

dann notwendig werdenden steigenden Beitragssätzen und/oder Bundeszuschüssen. Allerdings kommt es auf der Einnahmenseite nicht auf die 

reine Zahl der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter an, sondern vielmehr auf die Zahl der versicherungs- und beitragspflichtigen Beschäftigten. 

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Bevoelkerung/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII1.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV16.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII21.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII101.pdf
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Durch eine weiter steigende Erwerbsbeteiligung und auch durch Zuwanderung kann erreicht werden, dass trotz des demografischen Trends der 

Rückgang der Zahl der Beitragszahler begrenzt wird.  

 

Aktiv und passiv Versicherte 

Die in der Gesetzlichen Rentenversicherung Versicherten lassen sich zwischen aktiv und passiv Versicherten unterscheiden (vgl. Tabelle VIII.3). 

Passiv versichert sind all diejenigen, die in vorangegangenen Jahren Beiträge gezahlt und Anwartschaften erworben haben, aktuell aber weder 

in einem pflichtigen noch in einem freiwilligen Versicherungsverhältnis stehen. Dazu zählen Personen, die sich nach einer abhängigen Beschäf-

tigung selbstständig gemacht haben oder die in ein Beamtenverhältnis gewechselt sind oder die ihre Berufstätigkeit für eine kurze oder längere 

Zeit aufgegeben haben. Unterbrochene oder aufgegebene Beschäftigungsverhältnisse finden sich vor allem bei Frauen. 

 

Pflichtversicherte  

Zum Personenkreis der Pflichtversicherten vgl. die Kommentierung zu Abbildung VIII.21. 

 

Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Versichertenstatistik der Deutschen Rentenversicherung.  

Die Versichertenstatistik zählt (seit 1999) auch die geringfügig Beschäftigten, die sich von der Versicherungspflicht befreien lassen, zu den aktiv 

Versicherten. Allerdings zahlen diese Personen keine Arbeitnehmerbeiträge und erwerben auch keine rentenbegründende und -steigernde An-

sprüche. Der steile Sprung der aktiv versicherten Frauen zwischen 1998 und 1999 lässt sich auf diesen Effekt zurückführen. 

 

Stand der Bearbeitung: 06.08.2025 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/tabVIII3.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII21.pdf
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